
 

   GEMEINDE GILCHING  
 

 

 
 

Satzung 
für die Bücherei der Gemeinde Gilching 

 
  

Die Gemeinde Gilching erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung in 
der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses am 23.07.2024 gültigen Fassung folgende Satzung: 

 
 
 
§ 1   Zielsetzung und Aufgaben 
 

1. Die Gemeindebücherei Gilching ist eine gemeinnützige, öffentliche, nicht auf Gewinn 

zielende Kultureinrichtung der Gemeinde Gilching. Sie dient der Bildung, der 

Information und der Freizeitgestaltung aller Bevölkerungskreise. 

2. Die Gemeindebücherei dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken 

im Sinne des § 52 Abgabeordnung (AO 1977).  

 

 

§ 2   Benutzungsberechtigung 
 

1. Die Gemeindebücherei steht allen Gemeindeangehörigen zur Medienausleihe zur 

Verfügung. Auswärts wohnenden Personen ist die Benutzung auf jederzeitigen 

Widerruf gestattet. 

2. Personen, die trotz Ermahnung gegen die Benutzungsbestimmungen verstoßen, 

können vorübergehend, oder auch dauerhaft vom Recht auf Benutzung der Bücherei 

ausgeschlossen werden. 

 
 
§ 3   Büchereileitung 
 

Die Gemeindebücherei wird von einer Büchereileitung verwaltet. Diese soll 
hauptamtlich tätig sein und die für die Führung einer öffentlichen Bücherei 
erforderlichen Qualifikationen besitzen. Die Büchereileitung wird von der Gemeinde 
Gilching angestellt. 

 
 
§ 4   Anschaffung von Medien 
 

Die Anschaffung der Medien erfolgt nach den allgemein anerkannten Erfordernissen 
einer öffentlichen Bücherei. 

 
 
§ 5   Gebühren und Auslagen 
 

Gebühren und Auslagen werden nach der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Benutzung der Gemeindebücherei Gilching erhoben. 
 

 

 



 

 

§ 6   Verspätete Rückgabe 
 

1. Bei Überschreitung der Leihfrist ist eine Säumnisgebühr zu entrichten, unabhängig davon, 

ob eine schriftliche Mahnung erfolgte. 

2. Säumnisgebühren und sonstige Forderungen werden ggf. auf dem Rechtsweg eingezogen. 

 
§ 7   Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt zum 01.09.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für die 
Gemeindebücherei der Gemeinde Gilching vom 28.11.2000 außer Kraft. 

 
 
 
 
 
Gilching, 23.07.2024 
 
 
 
 
Manfred Walter 
Erster Bürgermeister 


